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EG-Bauartzulassung 
 
Ausgestellt von: NMI Certin B.V. 

Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht 
Niederlande 
 

Benannte Stelle: 122 
 

Prüfgrundlage: Richtlinie 90/384/EWG für Nichtselbsttätige Waagen 
 

Ausgestellt für: HBM Wägetechnik GmbH 
Im Tiefen See 45 
D-64293 Darmstadt 
Deutschland 
 

Gegenstand: Nichtselbsttätige Waage der Klasse III oder IIII 
Hersteller:  HBM 
Typ:           WE2110 
 

Technische Daten: n ≤ im entsprechenden Prüfzertifikat angegebene Anzahl von 
Teilungswerten 
 
In der Beschreibung Nummer T5354, Revision 2 sind weitere Eigenschaften 
aufgeführt. 
  

Gültig bis: 23. September 2018 
 

Beschreibung: Das Gerät ist in der zu dieser EG-Bauartzulassung gehörigen Beschreibung 
Nummer T5354, Revision 2 beschrieben. 

Bemerkung: Diese Revisions-Bauartzulassung ersetzt die früheren Versionen.
 
 
Dordrecht, 23. September 2008 
NMI Certin B.V. 
 
 
Ing. C. Oosterman 
Leiter Produktzertifizierung 
 
 
 
 
 

Dieses Dokument wird ausgestellt unter dem 
Vorbehalt, dass weder NMI, B.V., noch seine Filialen 
irgendwelche Haftung übernehmen. Die 
Vervielfältigung des kompletten Dokuments ist erlaubt. 
Eine auszugsweise Vervielfältigung  ist nur nach 
schriftlicher Genehmigung erlaubt. 
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1 Allgemeine Informationen über die nichtselbsttätige Waage 
 
Alle angeführten oder nicht angeführten Eigenschaften der nichtselbsttätigen Waage müssen den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 
 
1.1  Wesentliche Bestandteile 
 
Anzeiger 
Hersteller Typ Prüfzertifikatnummer 
HBM WE2110 TC5353 
 
In Geräten, für die die EG-Bauartzulassung gilt, können alle Arten von Wägezellen nur wie in WELMEC 
2.4, Ausgabe 2 beschrieben eingesetzt werden, vorausgesetzt die folgenden Bedingungen sind erfüllt: 
• Es gibt ein entsprechendes Prüfzertifikat (EN45501) oder eine OIML Konformitätsbescheinigung (R60), 

die für die Wägezelle von einer für die Prüfung gemäß Richtlinie 90/384/EWG verantwortlichen 
Benannten Stelle herausgegeben wurden. 

• Das Zertifikat enthält die für die Herstellererklärung der Kompatibilität von Modulen (WELMEC 2, 
Ausgabe 4, 2004, Nr. 11) erforderlichen Wägezellentypen und Wägezellendaten sowie alle speziellen 
Installationsanforderungen. Eine Wägezelle mit der Markierung NH ist nur zulässig, wenn für diese 
Wägezelle die Feuchteprüfung nach EN45501 durchgeführt wurde. 

• Die Kompatibilität von Wägezelle und Anzeiger wurde vom Hersteller mit Durchführung der EG-
Eichung oder Ausstellung der EG-Konformitätserklärung für den jeweiligen Typ anhand des 
entsprechenden, in dem o. g. WELMEC 2-Dokument enthaltenen Formblatts hergestellt.  

• Die Lasteinleitung muss gemäß den Beispielen erfolgen, die im WELMEC-Leitfaden für Wägezellen 
(WELMEC 2.4, Ausgabe 2) aufgeführt sind. 

 
 
1.2 Wesentliche Eigenschaften 
 
Weitere wesentliche Eigenschaften sind im entsprechenden Prüfzertifikat aufgeführt. 
 
1.3 Wesentliche Kennzeichnungen 
 
Das Schild mit den technischen Daten ist gegen Entfernen gesichert oder wird beim Entfernen zerstört. 
Um Komponenten zu sichern, die nicht ausgebaut oder vom Betreiber eingestellt werden dürfen, muss die 
nichtselbsttätige Waage an den in den jeweiligen Prüfzertifikaten gekennzeichneten Stellen entsprechend 
gesichert werden. Das Wägezellenkabel und der Klemmenkasten sind zu sichern. 
Die Sicherungskomponente muss wie folgt gekennzeichnet sein:   
• Kennzeichnung des Herstellers, dokumentiert im Rahmen eines durch eine Benannte Stelle 

zugelassenen Qualitätssystems (Anhang II der Richtlinie 90/384/EWG)  
• offizielle Kennzeichnung eines Mitgliedstaates der EWG oder einer anderen Partei der EWR- 

Vereinbarung. 
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1.4 Zusätzliche Bestandteile 
 
Die nichtselbsttätige Waage kann mit Peripheriegeräten ergänzt werden, welche für die in Artikel 1(2)(a) 
der Richtlinie (90/384/EWG) aufgeführten Anwendungen benutzt werden,  wenn  die Peripheriegeräte von 
einer gemäß Absatz I, Anhang II der EG-Richtlinie für Nichtselbsttätige Waagen autorisierten Benannten 
Stelle für den Anschluss an nichtselbsttätige Waagen mit EG-Bauartzulassung zugelassen wurden. 
Die nichtselbsttätige Waage ist mit einem Nivellierinstrument und einem Neigungsmesser (Libelle) 
versehen, es sein denn die Waage ist fest installiert. Der Neigungsmesser hat eine Empfindlichkeit von 
mindestens 2 mm bei einer Neigung von 2/1000. 
 
1.5 Zusätzliche Eigenschaften 
 
Weitere zusätzliche Eigenschaften sind in den entsprechenden Prüfzertifikaten aufgeführt. 
 
1.6 Nicht unbedingt erforderliche Bestandteile 
 

Die nichtselbsttätige Waage kann an nicht unbedingt erforderliche Geräte angeschlossen werden, wie z. B. 
Barcodeleser, Fußschalter, Zweitanzeigen und Kassen, vorausgesetzt dass: 
• keine Anzeige von Primärdaten nach Artikel 1(2)(a) der EG-Richtlinie (90/384(EWG) erfolgt, es sei 

denn die „vorläufigen Bemerkungen“ in Anhang 1 dieser Richtlinie sind erfüllt. 
• keine Veränderung der wesentlichen Eigenschaften des Systems erfolgt, die in dieser Bauartzulassung 

aufgeführt sind. 
 
2.  Zulassungsbedingungen 
 
Siehe Absatz 1.3, Wesentliche Kennzeichnungen  
  
3. Siegel- und Eichmarken 
 
Siehe Absatz 1.3, Wesentliche Kennzeichnungen  
 
4.  CE-Kennzeichnung der Konformität und Aufschriften 
 
Die Kennzeichnungen, Möglichkeiten der Kennzeichnung und die Aufschriften auf der nichtselbsttätigen 
Waage erfüllen die Anforderungen des Artikels 1 des Anhangs IV. 
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